
Unterbindung Schleichverkehr Zwillikon bis Litzistrasse

Verbotsbereich;

Signal Nr. 2.13

Fahrverbot für Motorwagen und Motorräder
Zusatz: Zubringerdienst und landwirtschaftlicher
Verkehr gestattet
(mit neuem Signalständer)

~5aren~

Signal Nr. 2.13

FahrverbotfiirMotorwagen und Motorräder
Zusatz: Zubringerdlenst und landwirtschaftlicher
Verkehr gestattet
(an bestehenden Signalständer)

Signal Nr. ?.13

FahrverbotfürMotorwagen und Motorräder

Zusatz: Zubringerdlenst und landwirtschaftlicher
Verkehr gestattet
(an bestehenden SIgnalständer)

Vorsignalistation - Signal Nr. 2.13

Fahn/erbot für Motorwagen und Motorräder ab 160-Meter

Zusatz: Zubringerdlenst und landwirtschaftlicher
Verkehr gestattet
(mit neuem Signalstander)

Vorsignalistation - Signal Nr. 2.13

Fahrverbot für Motorwagen und Motorrader ab 170 Meter
Zusatz: Zubringerdlenst und landwirtschaftlicher
Verkehr gestattet
(mit Ausleger an bestehenden Kandetaber)
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Dieser Plan hat keine Gültigkeit als Katasterplan der amtlichen Vermessung.

Für die Daten des Leitungskatasters kann keine Gewähr für Genauigkeit und Vollständigkeit übernommen werden.


